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KLAGESCHRIFT DES ABTES VON ST . GALLEN [PIUS REHER] GEGEN FRIED¬

RICH LANDSCHAD[VON STEINACH] WEGEN DES KAUFS DER
HERRSCHAFT WAENGI

EA V 2J 1507 - 1508 Art . 75 - 78

Die Anwälte des Abtes brachten vor dem Gericht des Landvogtes
im Thurgau [Niklaus Iten ] folgende Punkte an :



- Landschad gebe selber zu , dem Abt von St . Gallen als Lehens¬

herrn das Gut Wängi angetragen zu haben.

- Es sei festzuhalten , dass Landschad nur verpflichtet gewesen
sei , ihm die Lehensgüter anzutragen , nicht aber jene , die er,
Landschad , als Eigentum besitze.

- Der Abt habe in die Kaufsverhandlungen eingewilligt und Land¬
schad einen Kaufpreis vorgeschlagen , gesondert nach Lehens¬
und Eigengütern.

- Schliesslich habe man sich auf einen Kaufpreis von 23 ' 000

rheinischen Gulden geeinigt , der auch von Oberst [Hans Georg]

Peblitz als richtig angesehen worden sei.

- Als der Abt mit dem Kauf einverstanden gewesen sei , habe Land
schad plötzlich kehrt gemacht , das Gut anderweitig verkaufen
und der Abtei das Zugrecht streitig machen wollen.

- Als Lehensherr beharre der Abt auf dem Kauf , da ihm das Gut

von seinem Lehensmann angeboten worden sei und er in die Hand
änderung eingewilligt habe . Andernfalls verlange er , für die
Verhandlungen entschädigt zu werden und für die währenddessen
erlittenen Verunglimpfungen Satisfaktion zu erhalten.
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